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Rechtssatz

Im Hinblick auf die erhebliche Gefährdung der ö entlichen Ordnung durch das Schlepperunwesen (Hinweis E

17.4.1997, 97/18/0055, ergangen zum FrG 1993) ist die Ansicht der Beh, es sei im konkreten Fall die im § 36 Abs 1 FrG

1997 umschriebene Annahme gerechtfertigt, nicht rechtswidrig (hier Verurteilung des Fremden gem § 81 Abs 1 Z 1 und

§ 81 Abs 2 FrG 1993 im Jahre 1997 zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten und bedingter Strafnachsicht; Feststellung

der Schleppung von zumindest sieben Personen). Die Behörde hat das Fehlverhalten des Fremden eigenständig aus

dem Blickwinkel des Fremdenrechtes und unabhängig von den gerichtlichen Erwägungen betre end die

Strafbemessung bzw die Gewährung bedingter Strafnachsicht zu beurteilen (Hinweis E 4.12.1997,

97/18/0563, ergangen zum FrG 1993).
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